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brcitot und in die Hütte» des Volkes getragen werden,
sebrcrgcsellschaften durften es sich zur Aufgabe machen,
die Schrift zn besprechen und mitzuwirken zur Ginfübrnng
derselben in den Kreis des Volkes. Glaubt es nur,
Lebrer der Volksschule, diese erfüllt ibre höbe Aufgabe
erst dann einigermaßen, wenn sie anfangt, einen
veredelnden Ginflnfi auszuüben ans das bauslichc und öffentliche

sieben: wenn sie den Vvlksvcrstand wabrbaft
aufklärt und das Volksgemütb veredelt. Um dies durch sie

zn können, musi der Vebrer vorerst einen scharfen, und
richtigen Blick gewonnen babcn über das, was im Volke
vorgebt und was ibm mangelt. Sank dir daber, du
lieber G ottbe lf", das; du uns mit so trefflicher
Schilderung beimsnchtest in den untersten Stufe» des
Volkslebens. Rufe immer lauter, das; dein Notbrnf oben und
unten vernommen werde. Z.

Basellandfchaft«

Einstweilige Vorschrift für die durch das Ge
setz vom 8. Dezember 810 anbefoblencn
Arbeitsschulen.
8, l, Der Ilntcrricht in den Arbeitsschulen umfaßt nur

Arbeiten, welche für daS Hauswesen Nutzen und Bedeutung haben,

namentlich das Stricken, Nahen, Ausbessern alter und Zuschneiden

neuer Kleidungsstücke, — Gelegeuheits - und Modearbeiten sind

nur ausnahmsweise und den in ander» Arbeiten geschicktesten Kindern

gestaltet,
8- 2. Auf diesen Unterricht sind allwöchentlich wenigstens 4

Stunden zu verwenden, und den Schülerinnen könne» zwei
Nachmittage der für die Alllagsschule bestimmten Schulzeit nachgelassen

werden. Würden aber, wie es wirklich zweckmäing wäre, auf
den Unterricht in weiblichen Arbeiten mehr als ck Stunden
wöchentlich verwendet, so dürfen die Schülerinnen doch nicht mehr
als zwei Nachmittage aus der Alltagsschule wegbleiben,

8, 3. Repetirschülerinnen, welche die Arbeitsschule benutzen,
sind gehalten, dieselbe wenigstens ein halbes Jahr lang ununter»
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broche» zu besuche», könne» aber nicht vom Besuch der gesetzlichen

6 Repetirschulstundeu befreit werden,

8, l Die gesetzliche Besoldung für die Lehrerinnen soll
halbjährlich von dem Gemeindekassier bei der betreffenden Kirchcn-
und Schulgutsverwaltung bezogen werden. Für diesen Zweck hat
die Ortsschulbehörde zu bescheinige», wie diele Mädchen die

Arbeitsschule im jeweilen verflossenen Halbjahr besucht haben,

8, Z, Die unmittelbare Aufsicht über die Arbeitsschule liegt
der Ortsschulbehörde ob, welche Behufs dieser Aufsicht
sachverständige Frauenspersonen beiziehen kann.

8, lz. Die alljährliche Schulprüfung (8, 5l) des Schulgesetzes)
erstreckt sich auch über die Arbeitsschulen, und zwar werden bei

diesem Anlasse ebenfalls sachverständige Frauenspersonen beigezogeu,

welchen die Arbeiten der Schülerinnen zur Prüfung vorgelegt
werden,

8, 7- In Bezug auf Schulvcrsäumnisse gelten dieselben

Bestimmungen, welche das Gesetz für die Alitagsschule ausstellt. Die
Lehrerin führt daher ein gleichartiges Verzeichnis; der Versäumnisse

wie der Lehrer und übergibt dasselbe je alle zwei Monate dem

Gemeindrathspräsidenten,

8, 8, Der Unterricht in den durch daS Gesetz vorgeschriebenen
Arbeiten findet in folgender Aufeinanderfolge statt; Jedem andern

Unterricht voran gehl der im
Stricken, Dabei ist diese Stufenfolge zu beobachten;

Nutzarbeiten; 1) Stricken von Strumpfbändern,
Hosenträgern und dergleichen, 2) Stricken von Strümpfe», 3)
Anstricken, Stricken von Haudstößchen (Anstößchen) ohne Daumenschlupf,

von Buschelbändern u- s, w, 4) Stricken von Hand-
stößchen mit Daumenschlupf, von Handschuhen mit zwei Hüllen,
einer für den Daumen und einer für die vier Finger (Dopen),
von Leibchen mit Aermel», ganz einfach gearbeiteten Tschöpchen,
Käppchen, Kinderschühlein, 5) Einstricken von Stücken in
durchlöcherte Strümpfe (Stückeln), Die Stücke sind von drei Seiten
einzustricken und dürfen nur au der vierten Seite und nur im

Stich (dem Stich nach) angenähet werden,— lî. Gelegeuh eits-
nnd Modearbeiten, 6) Stricken durchbrochener Arbeiten,

Sogenannte Mäntelchen,Tschöpchen (Schlüttli), Häubchen (Käppli),
Schühlein, Geldbeutel, Handschuhe, Halsbinden, Wollhauben und

dergleichen.

Erst wenn die Kinder im Stricken der angeführten Nuyarbei-
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ten, besonders ü» Strümpfestricken, im An- und Einstricken

(Stückeln) derselben einige Fertigkeit erlangt haben, dürfen sie

Theil nehmen am Unterricht inn
Nahen. Stufenfolge. 1) Der gewohnliche Sainnstich.

Das Kind naht einen Saum, der von der Lehrerin zuvor ist

umgelegt worden. 2) Umlegen von Säumen. 3) Hintcrstich. 4)
Vvrstich, Steppen. 3) Der Ueberwindlichenstich. 6) Die Saumnaht

Vettlernaht, englische Naht, welsche Naht, Baslernaht).
Die Trüllnaht. 8) Das Besticheln. 9) Auffassen oder

Anziehen (Einstechen). 1(1) Aufsetzen der Kragen und Prisli (Füt-
tcrli). 11) Die Gegcnstich- oder Leintuchnaht. 12) Der
Knopflochstich. 13 Der Löchleinsaum. 14 Der Krenzlistich.
Zahltücher ans Caneva' zeichnen.

Während des Unterrichtes soll das Hauptaugenmerk gerichtet
sein auf das

Flicken. .-V. Das Flicken von Gewobenem. <) Das
Lappen aufsetzen (auf blöde Stellen). 2) Das Lappeneinsetzen.

Z) Das Bersteche». -1) DaS Verweben (Verwürfeln). - It. Das
Flicken von Gestricktem. 3) Strümpfverstechen. Es
geschieht durchweg mittelst des Maschenstichs (dem Stich nach, im

Stich), a. Die dünnen (blöden) Stellen (Blödenen). d. Die
Löcher- c. DaS Ausnähen der eingestrickten Stücklein (s. ckt 5).
6) Das Verstechen von durchbrochenen und letz und recht gestrickten

Sachen.
Betreffend den Stoff, so darf kein anderer als rein gewaschener

Arbeitsstoff in die Schule gebracht werden, sonst aber ist Nichts zu

schlecht.

Kinder, welche Anlagen dazu haben, sollen endlich auch
geübt werden im

Zuschneiden Hierbei ist folgender Stufengang zu beobachten:

1) Die Kinder werden angehalten, Muster, welche ihnen

vorgelegt werden, im Papier nachzubilden. 2) Sie werden
aufmerksam gemacht, wie die Bluster so herauszuschneiden sind, daß

der Zeug möglichst gut und haushälterisch benutzt wird. 3) Sie
schneiden Muster von Hand, d. h. nach eigener Einsicht und eigc-

nein Geschmack. 4) Zuschneiden von Hemden und andern
Kleidungsstücken.

§. 9. Von keiner der vorgeschriebenen Stufen darf zu einer

andern übergegangen werden, bevor das Kind auf der vorher-
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gehende» es z» einiger Geschicklichkeil gebracht hat, und es liegl
in der Pflicht der Lehrerin, streng und nnerl'ittlich im Wiederanf-
thlin fehlerhafter Arbeiten zu sein,

8, 10, Die angefangenen -Arbeiten dürfen vor der Vollendung
derselbe» nicht »ach Hause genommen werden, sondern sie sollen
zwischen den Schulstunden in Behältern verwahrt bleiben, siir
deren Anschaffung die Ortsschnlbehörde zu sorgen hat,

§, 11, Das Stricken geschieht frei, d. h,, nicht am Nöhr-
lein oder Kissen, das Nähen hingegen nie ohne Kissen oder
Fingerhut.

Den Lehrerinnen wird sehr empfohlen, das „Linksstricken"
einzuführen, welches leichter und zweckmäßiger ist, als daS Rechtsstricken,

8, 12 Die Kinder sind gehalten, in der Schule reinlich an
Leib und Kleidung zu erscheinen, gekämmt und wo möglich in
unzerrissenen Kleidern,

8- 13, Jedes Kind Hai eine eigene Schcere, eigenen Fingerhut,
Nähkisse», Strick- und Stecknadeln und andere erforderliche
Zubehör in die Schule mitzubringen. Nur etwa bei Geschwistern
mögen hierin Ausnahmen geduldet werden,

8, 1K Unnützes Schwätzen und Plaudern während des

Unterrichts dürfen die Lehrerinnen durchaus nicht dulden; wohl aber

ist anständiges, ans nützliche Gegenstände (namentlich haushälterische)

gerichtetes und von der Lehrerin geleitetes Gespräch wün-
schenswcrth,

8, 13, Die Lehrerin soll überhaupt strenge Schulordnung
handhaben und wendet sich zu diesem Zweck nötoigenfalls an die

Ortsschulbehörde um Unterstützung,
8, 10, Damit auch im Ansang des Bestehens der Arbeitsschulen

der Erfolg derselben gesichert sei, wird in Ortschaften, wo
früher keine Arbeitsschulen bestanden, der Unterricht nicht mit der

ganzen Schülerzahl auf ein Mal begonnen; vielmehr sind Anfangs
bloß fünf Kinder beizuziehen und diese eine Woche zu unterrichten.

Dann kann von Woche zu Woche die Schülerzahl durch

fnnf neue Schülerinnen vergrößert werden,

8, 17, Wo mehrere Personen den Unterricht besorgen, haben

sich diese in dessen Fächer und nicht in die Kinder zu theilen,

8, 18. Gegenwärtige einstweilige Vorschrift soll gedruckt,

den Schulbehörden zugestellt, von diesen den Lehrerinnen mitge-



theilt, !U de» Arbeitsstuben auf geeignete Weise angebracht und

pünktlich gehandhabt werden.
Liestal. den 23. April 1831.

Das Erziehnngs-Departeme nl:
Der Präsident: S. Brvd beck.

Der erste Landschreibcr: B. Banga.

Kanton Bern.
Der S ta a r Sver w altu n g s bericht des Regirungsrathes

für das Jahr 1811) ist erschienen. Wir wollen dem Artikel „Ar-
mcnwesen" und „Schulwesen" Etwas für die schweizerischen

Schulblätter entheben, was allgemeines Interesse für die Leser

darbieten dürfte.
I. Arme»wcsen.*s Billig stellen wir hier oben an, was vom

Staate zur Beförderung besserer Erziehung der ärmer»
Klasse durch Unterstützung von ArmenerziehnngSan-
staltcn in diesem Jahre gethan worden, woran wir auch

anreihen wollen, was sowohl von gemeinnützigen Vereinen, als

von wohlthätigen Privaten hierin geleistet worden ist.

Der christliche Hilfsverein in Trachselwald erhielt auch im
Jahre 1810 zu Handen seiner blühenden Armenerziehungsanstalt
in Trachselwald eine Beisteuer, dieses Mal von Fr. Itllll). Die
ArmenerziehungSanstall der Gemeinde Könitz in Land ors
wurde mit einer Steuer von Fr. 89<1 bedacht.

Der Erziehungsanstalt des Amtsbezirks Wangen, Ende 1839

auf dem sogenannten Zeltner'schen Schachenhof im Kanton Solo-
lhnrn gegründet, wurde an die Koste» der ersten Einrichtung
eine Steuer von Fr. IvlAl ertheilt.

Wie die Gemeinde Langnau in ihrem Armenspital bereits 1839
mit einem guten Beispiele vorangegangen war durch völlige Trennung

der Kinder von den Erwachsenen, um ihre Erziehung besser

leiten zu können, so ist hierin die Gemeinde Sumiswald
nachgefolgt, indem sie durch Einrichtung deS Nebengebäudes diese

*) Wer sich über die Ursachen der Armuth belehren will, den verweisen wir
auf die Schrift von Ieremias Gotthclfl „die Armcnnoth", Zürich bei Behel.

Eine ausgezeichnete, mir tie'cr Volkskenntniß und großem Scharfsinn
geschriebene Schrift. Der Einscnoer.
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